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Erstaufstellung des Bebauungsplanes Nr. II/J 39 
„Wohnen nördlich der Straße Böckmannsfeld, westlich 
der Straße Düsterfeld“  
 

Auswertung der eingeschränkten Beteiligungsverfahren gem. § 4a (3) 
Satz 4 BauGB 
 

- Pläne zum Entwurf und zur eingeschränkten Beteiligung 
- Äußerungen aus der eingeschränkten Beteiligung der Öffentlichkeit 
- Äußerungen aus der eingeschränkten Beteiligung der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
Planungsstand: Satzung; März 2023 



 
Gestaltungsplan (ohne Maßstab) 
Satzung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gestaltungsplan - Legende 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nutzungsplan (ohne Maßstab, Ausschnitt) 
 
Nutzungsplan Entwurfsbeschluss: 
 

 
 
 
Nutzungsplan Satzungsbeschluss (Änderungen): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Bebauungsplan – Nutzungsplan Planzeichenerklärung (verkleinert) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Auswertung der Äußerungen aus der eingeschränkten Beteiligung der Öf-
fentlichkeit gemäß § 4a (3) Satz 4 BauGB 

 

 
Werden durch die Änderung oder Ergänzung des Entwurfs des Bauleitplans die Grundzüge 
der Planung nicht berührt, kann gem. § 4a (3) Satz 4 BauGB die Einholung der Stellungnah-
men auf die von der Änderung oder Ergänzung betroffene Öffentlichkeit beschränkt werden. 
Gemäß § 4a (3) BauGB können Stellungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen 
abgegeben werden. Dementsprechend wurde mit Schreiben vom 29.09.22 bis einschließlich 
13.10.2022 eine eingeschränkte Beteiligung der von den Änderungen betroffenen Öffentlich-
keit sowie der betroffenen Ämter durchgeführt. 
Diese erneute eingeschränkte Beteiligung nach § 4a (3) Satz 4 BauGB wurde notwendig, da 
der Nutzungsplan nach der Offenlage zeichnerisch angepasst wurde: Zum Schutz der zum 
Erhalt festgesetzten Baumstandorte wurde das Baufenster an den entsprechenden Stellen um 
1,5 m zurückgenommen.  
 

 
Lfd. 
Nr. 

Einwender  
(eingegan-
gen am) 

Stellungnahmen (Anregungen 
und Hinweise) 
(in inhaltlicher Zusammenfas-
sung) 

Abwägungsvorschlag der Verwal-
tung 

1 Eigentümer 
der Fläche 
(29.09.2022) 

Positiv / ohne Bedenken oder 
Anregungen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen.  

2 Erschlie-
ßungsträger 
(29.09.2022) 

Positiv / ohne Bedenken oder 
Anregungen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Auswertung der Äußerungen aus der eingeschränkten Beteiligung der in-
ternen Ämter gemäß § 4a (3) Satz 4 BauGB 

 

 
Nach Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (2) BauGB sowie der Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB wurden Er-
gänzungen bezüglich des Nutzungsplanes vorgenommen. Werden durch die Änderung des 
Entwurfs eines Bauleitplans die Grundzüge der Planung nicht berührt, kann die Einholung der 
Stellungnahmen auf die von der Änderung oder Ergänzung betroffene Öffentlichkeit sowie die 
berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange beschränkt werden. Gemäß 
§ 4a (3) BauGB können Stellungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen abge-
geben werden. Dementsprechend wurde mit Schreiben vom 29.09.2022 bis einschließlich 
13.10.2022 eine eingeschränkte Beteiligung der von den Änderungen betroffenen Öffentlich-
keit sowie der betroffenen Ämter durchgeführt.  
Im Rahmen der eingeschränkten Beteiligung sind zu den Entwurfsunterlagen der Planung Äu-
ßerungen vorgebracht worden.  
 
Im Folgenden werden die einwenderbezogen Äußerungen mit der jeweiligen Stellungnahme 
der Verwaltung dargestellt.  
 
Es wurden folgende Stellungnahmen vorgetragen: 
 

Lfd. 
Nr. 

Einwender  
(eingegan-
gen am) 

Stellungnahmen (Anregungen 
und Hinweise) 
(in inhaltlicher Zusammenfas-
sung) 

Abwägungsvorschlag der Verwal-
tung 

3 Umweltamt 
(17.10.2022) 

Aus Sicht des Umweltamtes wird 
in diesem Fall der Rücknahme 
der Baugrenze im Bereich der ge-
schützten Bäume um 1,5 m auf 
1,5 m zugestimmt.  
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

 


